Engagementvertrag 

Zwischen (nachfolgend BAND genannt): 

BAND / NAME DER BAND

vertreten und mit allen Vollmachten versehen durch (nachfolgend Vertreter genannt): 

VERTRETER BAND MIT NAME / ODER BOOKINGAGENTUR/MANAGER
Adresse: 
..............................................................................................
Telefon: 
................................
Mobile: 
................................
Fax: 
................................
E-Mail:
................................

Website/Facebook:
................................
Mobile Tourmanagement am Veranstaltungstag: 


................................
und dem lokalen Veranstalter (nachfolgend VERANSTALTER genannt): 

VERANSTALTER NAME

vertreten durch: 
................................
Adresse: 
..............................................................................................
Telefon: 
................................

Mobile:
................................
Fax: 
................................
E-Mail:
................................
Website/Facebook:
................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 
Engagement: VERANSTALTER engagiert BAND für folgende Veranstaltung: 

Datum: 
......................
Veranstaltungsort/Club: ................................
Kapazität: 
......................


Adresse: 
................................

Telefon:
................................  
Fax:
..................................
E-Mail:
................................
Mobile am Veranstaltungstag:


..................................
Eine übersichtliche Wegbeschreibung ist dem Vertrag beizufügen.
1.1.
Zeitplan: 

Auftrittsdauer BAND: 
............ min. maximal inkl. Zugaben (minimal  ............ min.)
Auftritt von BAND als
Headliner
Support
Festival

Get in:
............ h
............ h
............ h

Soundcheck: 
............ h
............ h
............ h

Dinner: 
............ h
............ h
............ h

Doors: 
............ h
............ h
............ h

Showtime: 
............ h
............ h
............ h

Curfew: 
............ h
............ h
............ h

1.2.
Soundcheck: Für den Soundcheck muss mindestens 1 Std. zur Verfügung stehen. Wenn bedingt durch Festival/Openair-Veranstaltung nur ein Linecheck möglich ist, muss dies 1 Tag vor der Veranstaltung kommuniziert werden. 

2. 
Produktionskostenerstattung: VERANSTALTER bezahlt BAND eine fixe Produktionskostenerstattung in der Höhe von 
netto ..................... CHF netto, direkt nach dem Auftritt in bar auszubezahlen.

( Beteiligungsdeal nach Breakeven von ................... CHF: ....... % für BAND, netto, direkt nach dem Auftritt in bar auszubezahlen.

( Bookingagentur: plus Bookingkommission (Fee on top) von ....... % = CHF ............. separat im Voraus an den Vertreter zu überweisen auf das Konto: ............................................................ (IBAN oder gemäss beiliegendem Einzahlungsschein)

3. 
BAND / Travel Party: total ....... Personen. 

Catering und Hotel gilt für die angegebene Anzahl Personen.

Support-Bands bedürfen der schriftlichen Absprache mit BAND/Vertreter. 

4. 
Ticket-/Eintrittspreise und Sponsoring
Abendkasse: .....................  CHF 

Vorverkauf: .....................  CHF 

Über ein allfälliges Sponsoring der Veranstaltung ist BAND/Vertreter vom VERANSTALTER rechtzeitig vor dem Auftritt zu informieren. Das gleiche gilt, wenn die Veranstaltung politischen oder anderen Werbezwecken dient.

5. 
Promotion und Merchandising: VERANSTALTER verwendet ausschliesslich folgenden Link für die Website von BAND: www...........................................
BAND/Vertreter stellt VERANSTALTER folgendes Material zu Promotionszwecken zur Verfügung: 

Plakate (Kosten/Porto zulasten VERANSTALTER): 
.....................
Infos/Bio (digital)





.....................
Fotos (digital):





.....................
Tonträger (kostenlos):





.....................
BAND/Vertreter stellt digitale Promotion als Download zur Verfügung auf:

www...........................................
VERANSTALTER verpflichtet sich, für rechtzeitige und ausreichende Werbung und Medienarbeit zu sorgen (Monats-/Wochen-/Tagespresse, Radio und Fernsehen, Internet, Plakatierung, Flyer, Web Flyer, Verlosungen, Newsletter etc.). Die Berichte aus der Presse (Vorankündigungen, Interviews, Konzertberichte etc.) sind BAND/Vertreter zuzuschicken. Die Links zu Pre/Reviews im Internet sind an BAND/Vertreter zu schicken.

VERANSTALTER stellt BAND an geeigneter Stelle einen beleuchteten Platz zum Verkauf von Merchandising-Artikeln zur Verfügung.

6. 
Übernachtung: VERANSTALTER trägt und sorgt für die Übernachtung samt Frühstück in der Nähe des Veranstaltungsortes. Die Unterbringung erfolgt in Hotel/Pension mit ............... EZ/DZ mit Telefon, TV, Bad/Dusche und Frühstück. Bitte für Late Check-out sorgen und Anfahrtsplan Hotel/Pension an BAND/Vertreter senden.

Hotel/Pension:
................................

Telefon:
................................
Adresse:
............................................................................................
Fax: 
................................

E-Mail: 
................................
Website: 
www..........................
7.
Catering: VERANSTALTER sorgt für die ausreichende kostenlose Bewirtung der gesamten Travel Party von BAND am Tag der Veranstaltung. Details sind dem Cateringrider zu entnehmen. Diese Anforderungen sind explizit Teil der vertraglichen Vereinbarung. 

8. 
Technik, PA, Licht und Personal: VERANSTALTER stellt BAND kostenlos die dem Veranstaltungsort angemessene PA/Beschallungsanlage, Bühne und Lichtanlage zur Verfügung, die den Anforderungen des Bühnen-/PA-Anweisung/Stageriders von BAND entsprechen. Die Bühnen-/ PA-Anweisung/Stagerider sind Teil der vertraglichen Vereinbarung. Ebenso stellt VERANSTALTER kostenlos Licht- und PA-Techniker. 

BAND stellt einen / keinen eigenen FOH-Techniker: 
NAME: ................................
Telefon: 
................................


Mobile: ................................
E-Mail 
................................
VERANSTALTER stellt 2 nüchterne Auf- und Abbauhelfer/Ordner, die auch für die Sicherheit der Band und des Equipments vor, während und 1 Stunde nach dem Auftritt zuständig sind. Für Beschädigungen am Equipment von BAND durch Dritte im Zeitraum von Get in bis Curfew (vgl. Punkt 1.1.) haftet VERANSTALTER. 

9. 
Aufführungsrechte, AHV, Gebühren, Steuern: Sämtliche Zahlungen für die Verwertung von Aufführungsrechten (Urheberrechtsentschädigungen/Suisa), allfällige AHV-Beiträge sowie sonstige Abgaben, Quellensteuern oder Gebühren im Zusammenhang mit dem Engagement von BAND werden von VERANSTALTER übernommen und fristgemäss innerhalb eines Monats an die zuständigen Gesellschaften/Anstalten abgeführt. BAND versteuert das Einkommen selbst.

10. 
Backstage, Parkplatz: VERANSTALTER stellt einen sauberen, abschliessbaren Backstageraum sowie ......... saubere Handtücher zur Verfügung. VERANSTALTER trägt dafür Sorge, dass der Backstagebereich ausschliesslich BAND und ihren Gästen zur Verfügung steht. Für Diebstähle haftet VERANSTALTER. 

Ausserdem muss VERANSTALTER dafür Sorge tragen, dass eine sichere Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Auftrittsorts zur Verfügung steht. Eventuelle Parkbussen und Abschleppkosten aufgrund mangelnden Parkraums gehen zulasten von VERANSTALTER.

11.
Gästeliste: VERANSTALTER garantiert BAND 10 Gästelistenplätze. Desweiteren erhalten alle Personen aus dem Umfeld von BAND, welche die Veranstaltung aus beruflichen Gründen (Presse, Label, Agentur etc.) besuchen wollen, freien Eintritt. Die Gästeliste wird VERANSTALTER spätestens bei Öffnung der Abendkasse übergeben.

12. 
Konzertprogramm: Die Gestaltung des Konzertprogramms bleibt ausschließlich BAND überlassen. Ton- und Filmaufnahmen des Programms von BAND sind vorab zu klären und nur mit schriftlicher Genehmigung von BAND/Vertreter erlaubt.

13. 
Vertragsänderungen: Dieser Vertrag enthält alle zwischen BAND und VERANSTALER getroffenen Vereinbarungen. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen ausnahmslos der Schriftform, um Gültigkeit zu beanspruchen. 

14.  
Höhere Gewalt: Wird der Auftritt von einer der Vertragsparteien abgesagt, hat die absagende Partei der anderen eine Konventionalstrafe in Höhe der Produktionskosten laut Punkt 2. zu bezahlen. Im Falle höherer Gewalt (unabwendbares Naturereignis, unabwendbare behördliche Massnahmen, Streik usw.) erlischt dieser Vertrag. Beide Parteien tragen ihre Unkosten selbst.

Im Falle von Krankheit eines/r MusikerIn von BAND, die den Ausfall des Auftritts zur Folge hat, hat BAND auf Verlangen des VERANSTALTERS ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, womit dieser Vertrag erlischt. 

15. 
Vertrag und Gerichtsstand: Ein Exemplar des Vertrags muss vollständig ausgefüllt und bis 2 Wochen vor dem Auftritt unterschrieben bei BAND/Vertreter vorliegen. Gerichtsstand ist in jedem Falle der Wohnort von BAND. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht.

16. 
Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. BAND/Vertreter und VERANSTALTER verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

17. 
Gültigkeit: Durch die Unterschrift wird bestätigt, dass Inhalt und Sinn des Vertrags verstanden wurden und dass die unterzeichnenden Parteien des Vertrags volljährig und voll geschäftsfähig sind. Mündliche Absprachen wurden keine getroffen.

.......................................... 



.......................................... 

 (Unterschrift BAND/Vertreter)                             
(Unterschrift VERANSTALTER)

ORT, ....................... , .....................
ORT, ....................... , .....................

Merkblatt zum Engagementvertrag – Zuerst lesen, dann ändern
Kein Konzert ohne schriftlichen Vertrag – diese Regel sollte immer eingehalten werden. Ein Vertrag klärt auch Details, die manchmal gerne vergessen gehen. Und: ein Vertrag wirkt seriös. 

Dieser Mustervertrag ist praxiserprobt, er stammt von einer erfahrenen deutschen Bookingagentur und wurde für die Praxis einer international tourenden Band aus Basel für die Schweiz angepasst. Ob es im Titel nun Auftrittsvereinbarung, Konzertvertrag oder eben wie hier Engagementvertrag heisst, ist nebensächlich. Der Vorteil von «Engagement» anstelle von «Konzert»: der Engagementvertrag taugt auch für Anlässe, die keine Konzerte sind.

Wichtig für einen Vertrag: so knapp wie möglich bleiben, freundlich, aber bestimmt die Punkte regeln. Es hat aber keinen Sinn, ellenlange Drohungen und Eventualitäten im Vertrag auszuführen, die den Veranstalter nur verärgern. 

Vertragspartner: Im Prinzip ist es nebensächlich, wer den Vertrag ausstellt (Band, Bookingagentur oder eben der Veranstalter). 

Passe den Vertrag deinen Bedürfnissen an, ändere das Word-Dokument, setze dort, wo jetzt BAND steht, den Namen deiner Band ein. Nicht jede Band hat zum Beispiel Merchandisingverkauf oder einen «Vertreter» (also Bookingagentur, Manager oder ähnliches). Wenn deine Band sich selber bucht, lösche Vertreter und setze den Bookingverantwortlichen der Band als Kontakt ein (NAME).
Wo jetzt noch .................. sind, kannst Du die jeweils aktuellen Daten einsetzen. 
Ein Standardvertrag regelt nicht die hinterletzten Details; diese werden – zum Beispiel für eine Tour – im sogenannten Itinerary (Tour-/Logbuch) oder Info Sheet übersichtlich zusammengefasst. Ein Beispiel eines Itinerary findet sich ebenfalls im Rockproof bzw. als Download auf www.rfv.ch.
Punkt 12. bis 17.  Diese Vertragsbestimmungen am besten nicht abändern; so bist Du auf der sicheren Seite.

Punkt 1.  Der lokale Veranstalter muss nicht unbedingt der Club oder das Festival selber sein. Es kann auch eine Promotions-GmbH, ein Verein oder ein lokaler Sub-Veranstalter sein. Frag nach, wenn Dir die Vertragspartei nicht geheuer ist. Der Zeitplan (auch: Running Order) ist wichtig, vor allem, wenn die Anfahrt lang ist oder in die Rush-hour (Freitagabend) fällt. Als Varianten kannst Du im Vertrag anpassen, ob es sich um eine Headliner-, Support- oder Festivalshow deiner Band handelt – lösche einfach die anderen Spalten. Get in = Eintreffen im Club. Hier nicht erwähnt: Load in = Equipment aufbauen. Curfew = Veranstaltungsende.
Punkt 2.  Produktionskostenerstattung klingt etwas technischer als Gage. Die Gage ist kein Nettoeinkommen für die Bandmitglieder, sondern deckt die Produktionskosten (Tontechniker, Fahrer, Busmiete, Benzin, Zumietungen etc.) und landet zu einem Teil auf dem Bandkonto (Bandraummiete, Studiokosten etc.). Dies kann auch gegenüber der Steuerbehörde oder der AHV so ausgelegt werden. Wichtig: immer alle Quittungen für die Ausgaben sammeln und ein einfaches Einnahmen-/Ausgabenjournal führen (Excel-Tabelle). 

Beteiligungsdeal nach Breakeven und separate Bookingkommission (Fee on top) löschen, wenn Du nur mit Fixgagen arbeitest. Deal nach Breakeven: sobald der Veranstalter alle Kosten gedeckt hat (Gagen, Personal, Catering, Security, Löhne etc.) wird der Überschuss geteilt (50/50 oder 70/30 für die Band ist üblich). Verlange immer eine Quittung für die Gage! Der Klarheit halber sollte eine allfällige Bookingkommission (üblich: 10 - 15 %) nicht in der Gage enthalten sein und separat im Voraus bezahlt werden. Es geht natürlich auch anders. 
Punkt 3.  Anzahl Personen der Produktion. Zur BAND/Travel Party gehören auch – falls die Band diese mitbringt – ein Tontechniker, Merchandise-Verkäufer, Fahrer etc. – Kumpel und Freundinnen der Band werden von Veranstaltern  n i c h t  mitverpflegt und gehören demnach auf die Gästeliste.

Punkt 5.  Die Kosten von bandeigenen Plakaten werden üblicherweise mit 1 bis 1.50 Franken inklusive Porto dem Veranstalter bei Versand in Rechnung gestellt, falls er explizit bandeigene (Tour-)Plakate anfordert.

Punkt 7.  Ein Cateringrider soll möglichst simpel und ohne überrissene Forderungen verfasst werden. Er kann auch einfach im Vertrag eingebaut werden. Üblich sind: Sandwiches bei Ankunft (on Tour), Kaffee/Tee, warme, gesunde Mahlzeit (Vegetarier angeben), Früchte; gekühlte Getränke wie Mineral, Cola, Bier, Bühnenwasser. Buy out = Abgeltung für Mahlzeit in bar. Mental Support = Marihuana. Schnaps ist nicht üblich. Ratsam ist es, sich vorab Getränke/Sandwiches für die Zeit nach der Show (Bandbus) zu sichern. Hamstern ist jedoch uncool. 
Punkt 8.  Nicht vergessen: Stagerider mit Channel List beilegen bzw. vorab schicken.
Punkt 9.  Nicht vergessen: vorbereitete Suisa-Liste beilegen oder zum Konzert mitnehmen. Zum Punkt AHV (Selbständigerwerbend, Nicht-Selbständigerwerbend, AHV-Abrechnung bei MusikerInnen) folgt ein Zusatz mit einer klärenden Beschreibung der aktuellen Regelung.

Punkt 10.  Wichtig: Equipment nie über Nacht im Bus lassen. Nimm immer 2 Busschlüssel mit. Bete.
Basel, im Juni 2010 cf.
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